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Der alltägliche Flirt mit dem Gesetzesbruch
Das Schweizer Arbeitsgesetz erschwert das Leben gewisser Dienstleistungsbranchen
Gewisse Tätigkeiten von
Spezialisten wären ohne das
Ausreizen des Arbeitsgesetzes
in der Schweiz kaum machbar.
Die Rufe nach einer Lockerung
des Arbeitsgesetzes werden
deshalb lauter.

HANSUELI SCHÖCHLI

Der Konflikt um die Erfassung der
Arbeitszeiten ist mit der Verordnungs-
revision durch den Bundesrat vorerst
gelöst (NZZ 5. 11. 15). Doch die Debat-
te verlagert sich nun auf das Arbeits-
gesetz. Eine gesetzliche Lockerung for-
dern diverse Branchenverbände und
auch der Arbeitgeberverband.

Ein Dorn im Auge ist ihnen, dass der
Verzicht auf die Zeiterfassung einen Ge-
samtarbeitsvertrag (GAV) mit einer
überbetrieblichen Arbeitnehmervertre-
tung bedingt - auch wenn es um «ge-
werkschaftsferne» Branchen und Ange-
stellte geht. Gewisse Stimmen aus der
Wirtschaft wollen eine Gesetzesrevision
auf die Lockerung der Regeln zur Erfas-
sung der Arbeitszeiten beschränken.
Dies aus der Überlegung, dass eine sol-
che kleine Revision in einer Referen-
dumsabstimmung mehrheitsfähig sein

dürfte. Das Arbeitsgesetz ist für manche
Bürger ein sensibler Bereich, in dem
auch schon die Parole «Wehret den An-
fängen» zum Teil verfangen mag. Doch
eine gewerkschaftliche Kampagne über
«ausgepresste Arbeitnehmer» wäre hier
etwas schwieriger zu verkaufen, da es um
hochbezahlte Fach- und Führungskräfte
ginge - die die Flexibilität selber wollen

Aber es gibt Stimmen aus der Wirt-
schaft, die auch materielle Lockerungen
wünschen. Am deutlichsten äussert sich
die Branche der Treuhänder und Wirt-
schaftsprüfer. «Die materiellen Ein-
schränkungen des Gesetzes sind ein
grosses Problem für unsere Branche»,
sagt Dominik Bürgy, Präsident des
Branchenverbands Expertsuisse und
Geschäftsleitungsmitglied der Bera-
tungsfirma Ernst & Young Schweiz. Für
die Branche seien vor allem drei Ein-
schränkungen des Arbeitsgesetzes hin-
derlich: die Beschränkung der wöchent-
lichen Arbeitszeit auf maximal 45 Stun-
den (die Ausnahmen sind eng begrenzt),
die Einschränkungen der Sonntags-
arbeit und das Minimum der täglichen
Ruhezeit von 11 Stunden. Die Branche
wolle keine insgesamt längeren Arbeits-
zeiten, aber eine flexiblere Verteilung
über das Jahr.

Bürgy verweist auf saisonale Spitzen-
zeiten der Branche wegen der Jahres-

abschlüsse im ersten Semester (mit gän-
gigen 60-Stunden-Wochen) und auf
kurzfristige Spitzenbelastungen rund
um grosse Transaktionen wie Firmen-
fusionen und Emissionsgeschäfte - wo
manche Beteiligte in der heissesten
Phase um 14-Stunden-Tage und Wo-
chenendeinsätze kaum herumkommen.
Ähnliches ist von Exponenten aus ver-
wandten Branchen zu hören. Fakt ist,
dass gewisse qualifizierte Tätigkeiten
mit saisonalen oder kürzerfristigen Spit-
zenbelastungen ohne ein Zuwiderhan-
deln gegen das Arbeitsgesetz nur schwer
in der Schweiz durchführbar wären.
Auch mit einem GAV lässt sich der ge-
setzliche Rahmen für Wochenarbeits-
zeiten nicht aushebeln.

In der Politik ist das Arbeitsgesetz
auf der Agenda. Die ständerätliche
Wirtschaftskommission berät in zwei
Wochen über eine Motion zur Locke-
rung der Arbeitszeiterfassung. Die Mo-
tion wurde von den Spitzen der grossen
bürgerlichen Parteien unterstützt und
könnte im Parlament mehrheitsfähig
sein. Ob die Bürgerlichen aber eine
Volksabstimmung über eine weiter-
gehende Lockerung des Gesetzes riskie-
ren wollen, ist zweifelhaft. Skeptisch
zeigt sich etwa der Zürcher FDP-Natio-
nalrat Ruedi Noser: «Ich würde mich auf
die Frage der Arbeitszeiterfassung be-
schränken.»


